
Beschluss: 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat wie folgt zu beschließen: 
 
Der Rat beschließt folgende  
 
17. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Bornheim vom 17.07.1992 
 
Aufgrund des § 7 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 in Verbindung mit § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
15. November 2016 (GV. NRW. S.966) hat der Rat der Stadt Bornheim in seiner Sitzung am … 
mit der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Ratsmitglieder folgende 17. Satzung zur Änderung 
der Hauptsatzung der Stadt Bornheim vom 17.07.1992 beschlossen: 
 
Artikel I 
 
Die Hauptsatzung der Stadt Bornheim vom 17.07.1992 wird wie folgt geändert: 
 
1. Der bisherige § 7 Abs. 2 wird zu Abs. 3 

 
2. § 7 Abs. 2 erhält folgende neue Fassung: 
 
„Von der Regelung, wonach Vorsitzende von Ausschüssen des Rates grundsätzlich eine zusätz-
liche Aufwandsentschädigung nach § 46 Satz 1 Nr. 2 GO NRW i. V. m. § 3 Abs. 1 Nr. 6 Entsch-
VO erhalten, werden gemäß § 46 Satz 2 GO NRW folgende Ausschüsse ausgenommen: 

- Ausschuss für Stadtentwicklung 
- Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel 
- Sport- und Kulturausschuss 
- Jugendhilfeausschuss 
- Umweltausschuss 
- Rechnungsprüfungsausschuss 
- Ausschuss für Bürgerangelegenheiten 
- Fachausschuss Volkshochschule 
- Betriebsausschuss“ 

 
3.  § 7 Abs. 3 erhält folgende neue Fassung der Nr. 2:   
 
„2. Der Regelstundensatz beträgt 12,23 EUR pro Stunde. Der Höchstbetrag gem. § 3a Abs. 2 

EntschVO beträgt 80,00 EUR pro Stunde. Die letzte angefangene Stunde wird voll be-
rechnet.“ 

 
Artikel II 
 
Die Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. 

 


